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Der internationale Gewerkschaftskongress
in London.

Der erste Kongress der neuerrichteten Gewerk-
schaftsinternationale im August 1919 hatte genug zu
tun mit der Liquidierung des alten und der Konstituierung

des neuen Gewerkschaftsbundes, wie auch mit den
Prägen, die durch dio Einberufung der Washingtoner
Arbeitskonferenz spruchreif geworden waren. Er konnte

eine taktische Orientierung nur andeutungsweise
geben und musste es seinem Bureau und dem Vorstand
überlassen, von Eall zu Fall die gutscheinenden
Massnahmen vorzukehren. So ist es kein Wunder, wenn,
bedingt von der Fülle aktueller Probleme, die leitenden
Instanzen zur Einberufung eines ausserordentlichen
Kongresses schritten, um zu einer Marschroute zu gelangen,
die dem Willen der angeschlossenen Organisationen
entspricht. Ein Teil der aufgeworfenen Fragen ist
allerdings derart, dass die auf dem Kongress gefundenen
Lösungen mehr akademischen Charakter haben werden.
Es hätte in diesen Fällen gewiss nichts geschadet, wenn
die grundsätzliche Stellungnahme schärfer ausgearbeitet

worden wäre. So liegt doch die Gefahr nahe, dass
man sich Illusionen über praktische Lösungen hingibt,
die sich nicht verwirklichen.

Der Kongress befasste sich mit der Valutafrage, der
Präge der Rohstoffversorgung, der Sozialisierung der
Produktionsmittel und der Weltlage.

Es waren 18 Länder mit etwa 24 Millionen organisierten

Arbeitern auf dem Kongress vertreten. Man sah
viele alte, vertraute, aber auch neue Köpfe. Der Geist
der Solidarität, der sich in Amsterdam noch hinter Miss
trauen versteckt hielt, schien völlig wiedergekehrt. Es
fehlte diesmal der alte Gompers aus Amerika, der in
Amsterdam mit aller Gewalt versucht' hatte, dem I. G. B.
seine Autorität aufzuzwingen. Das Misslingen seines
Planes hat ihn offenbar so missgestimmt, dass er von
der Gewerkschaftsinternationale nichts mehr wissen
will. Der I. G. B. verliert sicher nichts an Gompers.
Dagegen wäre es der American Federation of Labour sehr
zu wünschen, wenn sie sich von dem unseligen Einfluss
Gompers befreien und an den Bestrebungen des LG.
B. tatkräftig mitarbeiten würde.

Wenn man so will, hatte der Kongress auch seine
drei Flügel: rechts — Mitte — links. Auf dem «rechten»

Flügel stand Kanada, auf dem eclinken» Norwegen
und Italien, in der Mitte alles übrige. Was den linken
Flügel kennzeichnete, war nicht so sehr die Sympathie
für die «Dritte», die offensichtlich auch bei den Italienern

nur massig ist, als die Opposition gegen die Schöpfung

des Völkerbundes, das Internationale Arbeitsamt in
Genf. Die «Mitte» ist der Meinung, man brauche dem
Arbeitsamt keine Vorschusslorbeeren zu geben, man
dürfe es aber auch nicht verdammen, sondern müsse es
vorerst arbeiten lassen. Es werde sich dann erweisen,
inwieweit es die ihm gestellten Aufgaben zu erfüllen

vermöge. Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass
das Arbeitsamt seine Entstehung einer Forderung den-

I.G.B. im Friedensprogramm der Gewerkschaften
verdanke, es also wenig logisch sei, diese Institution
bekämpfen zu wollen. Mit dem gleichen Recht mussten
auch alle nationalen Institutionen solcher Art bekämpft
werden als Versuche, «den Klassenkampf zu verwässern».

Eine solche Idee erscheint aber jedermann ohne
weiteres absurd.

Der Raum gestattet uns nicht, auf die Verhandlungen
des Kongresses im einzelnen einzugehen, insbesondere

da es unsere Pflicht ist, die gefassten Beschlüsse,
die für uns ferner weglcitend sein sollen, vollinhaltlicb
zu publizieren. Wir beschränken uns daher auf einige
Ausschnitte.

Der Präsident Appleton, sonst ein recht angenehmer
Mensch, hat sein Amt niedergelegt, weil ihm der Kurs
des I. G. B. zu weit nach «links» gerichtet scheint. Eine
Neuwahl wird erst auf dem nächsten ordentlichen
Kongress stattiindon.

Eine Delegation von Gewerkschaften aus dem Ural,
die 145,000 Arbeiter vertreten soll und sich gegenwärtig
in England befindet, begrüsste den Kongress mit einem
Schreiben, in dem sie die schlechte Lage in Russland
und die Unterdrückungsmassnahmen der russischen
Regierung schildert.

Von einem weniger liebenswürdigen Schreiben der
bekannten Moskauer Halbgötter hat Schreiber dies nach
seiner Rückkehr vom Kongress im Basler «Vorwärts»
gelesen. Dass die Delegierten in London, sofern ihnen
das Schreiben vorgelegen hat, was wir nicht wissen —
uns war es nicht bekannt —, verblüfft gewesen wären
über den Schneid der Moskauer, ist allerdings kaum
anzunehmen. An den Moskauer Sauherdenton hat man
sich gewöhnt, wie der Londoner an seinen Nebel.

Eine ausgiebige Diskussion der vorliegenden Fragen
im Plenum des Kongresses selber war schon wegen der
Uebersetzungsschwierigkeiten unmöglich. Es wurden
daher fünf Kommissionen eingesetzt, zu denen jedes
Land je ein Mitglied zu delegieren hatte, um in den
einzelnen Fragen eine Verständigung herbeizuführen.

So kam es, dass eigentliche Diskussionen kaum
stattfanden, die Delegationen mehr Erklärungen über
ihre Stellungnahme zu einzelnen Fragen abgaben. Davon

machten insbesondere die Norweger, die Italiener
und der Kanadier Gebrauch.

Das Ergebnis der Verhandlungen wurde in einer
Reihe von Entschlicssungcn niedergelegt, die hier im
Wortlaut folgen. Die Resolution über die internationale

Lage wurde gegen die Stimmen von Kanada, Italien

und Norwegen, oder mit 21,906,000 gegen 2,710,000
Stimmen angenommen. Sie lautet:

«Der vom 22. bis 27. November 1920 in London
tagende Internationale Gewerkschaftskongress protestiert

mit aller Energie gegen den in der ganzen Welt
zutage tretenden offenen oder verschleierten Versuch
der herrschenden Klasse und ihrer Regierungen, die
Freiheit und Aktion der Arbeiterorganisationen zu
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unterdrücken. Er gibt seiner Sympathie Ausdruck für
alle jene, die in den verschiedenen Ländern unter der
Reaktion gelitten haben und noch leiden, spricht allen
Arbeitern, die in dem Kampfe gegen den weissen Schrek-
ken in Ungarn und bei der Aktion zur Verhinderung
des Transports von Kriegsmaterial für die konterrevolutionären

Armeen ihre internationale Pflicht erfüllt
haben, seinen Dank aus, und erhebt Einspruch gegen den
wirtschaftlichen und militärischen Krieg, der noch
immer gegen Russland geführt wird.

Der Internationale Gewerkschaftskongress erklärt
es als eine der wichtigsten Pflichten aller dem
Internationalen Gewerkschaftsbund angeschlossenen
Gewerkschaftszentralen und seiner internationalen Berufssekretariate

sowie aller diesen Organisationen angehörenden
Arbeiter, mit aller Kraft und allen verfügbaren Mitteln
gegen die den Aufstieg, das Leben und die Existenz
selbst der Gewerkschaftsbewegung bedrohende
Weltreaktion Stellung zu nehmen.

Der Internationale Gewerkschaftskongress erklärt,
dass die Gewerkschaftsbewegung, neben ihrer gewöhnlichen

Aktion für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen,
national und international den Kampf führe gegen

Kapitalismus und Imperialismus.
Der Kongress erklärt, dass dieser Kampf sich vor

allem zu richten hat gegen den Militarismus in allen
seinen Formen.

Der Internationale Gewerkschaftskongress erklärt,
dass die Waffe des Massenstreiks und des internationalen

Boykotts von den Gewerkschaften als wirksames und
zweckentsprechendes Mittel in ihrem Kampfe gegen die
Reaktion und für den Fortschritt anzuwenden ist.

Der Internationale Gewerkschaftskongress erklärt,
dass zu diesem Zwecke die grösstmögliche Einheit und
das Zusammenwirken der Arbeiter aller Länder und
Berufe unerlässlich ist; er richtet den dringenden Appell
an alle angeschlossenen Gewerkschaftszentralen und an
die internationalen Berufssrekretariate, um in einer
ununterbrochenen Zusammenarbeit mit dem Internationalen

Gewerkschaftsbund eine Macht zu formen, mit ihm
gemeinsam von diesen Waffen Gebrauch zu machen und
die Arbeiter aller Länder durch eine rastlose, tatkräftige
Propaganda von der Notwendigkeit zu überzeugen, einen
internationalen Kampf zu führen gegen die Weltreaktion,

dem Krieg den Krieg zu erklären und für die
Verwirklichung einer auf neuen Grundlagen zu errichtenden

gesellschaftlichen Ordnung zu kämpfen.»
Eine Resolution über den Achtstundentag fand nach

kurzer Aussprache Annahme, nachdem ein von
Norwegen, Italien, Luxemburg, Kanada und Frankreich —
zum Teil aus ganz entgegengesetzten Gründen — gestellter

Antrag, die Anrufung des Internationalen Arbeitsamtes

aus der Resolution zu streichen, gefallen war.
Dor zur Frage des Achtstundentages angenommene

Beschluss lautet:
»Der am 22. November und die folgenden Tage in

London versammelte ausserordentliche Gewerkschaftskongress

stellt fest,
dass die Internationale Arbeitskonferenz -in

Washington in einem Entwurf zu einer Uebereinkunft
betreffend Festsetzung der Arbeitszeit in industriellen
Anstalten auf 8 Stunden am Tage und 48 Stunden in der
Woche die Richtlinien für die gesetzliche Festlegung
einer maximalen Arbeitszeit vorgezeichnet hat;

dass zwar in einigen Staaten die Arbeitsschutzgesetzgebung

bereits der Konvention von Washington
entspricht, dass demgegenüber aber in den meisten Ländern

sowohl die Regierungen wie die Unternehmer nicht
nur die Ratifizierung der Konvention zu verhindern
suchen, sondern alles daransetzen, um die Arbeitszeit auch
dort, wo sie tatsächlich schon auf 48 Stunden verkürzt
ist, wieder zu verlängern.

Der Internationale Gewerkschaftskongress erhebt
energischen Protest gegen dieses arbeiterfeindliche
Verhalten der Unternehmer und ihrer Regierungen und
fordert die unverkürzte Anerkennung und Durchführung

der Washingtoner Beschlüsse.
Der Internationale Gewerkschaftskongress

verpflichtet die angeschlossenen Organisationen, allen
Bestrebungen, die Durchführung der Konvention von
Washington zu hintertreiben, mit allen Mitteln
entgegenzutreten, und fordert sie zu nachhaltiger
Unterstützung der Gruppen auf, die zum Kampf für die
Erringung des Achtstundentages gezwungen sind.

Der Internationale Gewerkschaftskongress erklärt,
dass er eine weitere Unterstützung der Bestrebungen
des Internationalen Arbeitsamtes von seifen der Ge
werkschaftsbewegung ablehnt, wenn die Ratifizierung
der Washingtoner Beschlüsse innerhalb der festgesetzten:

Frist nicht erfolgt ist.»
Bei der Behandlung der Frage der Rohstoffversorgung

hatten sich die Vertreter Italiens, Norwegens und
der Schweiz gegen die Betrauung des Internationalen
Arbeitsamtes mit der Lösung der Rohstofffrage
ausgesprochen. Es wurde aber trotzdem die vorliegende
Resolution mit überwiegender Mehrheit angenommen:

«Der am 22. November und die folgenden Tage in
London tagende ausserordentliche Internationale
Gewerkschaftskongress beschliesst:

In Erwägung, dass der Weltkrieg in allen Ländern
eine derartige Zerrüttung hervorgerufen hat, dass der
wirtschaftliche Wiederaufbau ernstlich in Frage steht;

in Erwägung, dass der letztere in der Hauptsache
davon abhängt, welche Lösung das Froblem der
Rohstoffversorgung erfährt;

in Erwägung, dass die Länder, die der Rohstoffe
entbehren, mit Rücksicht auf ihre Industrie von jenen
Ländern abhängen, die über Rohstoffe verfügen (sei es,
dass sie diese hervorbringen oder dank ihrer günstigen
Lage sie verschaffen können);

in Erwägung, dass daher die Regelung der Verteilung

aller Rohstoffe der Welt nach Recht und Billigkeit
eine der wesentlichsten Voraussetzungen für die
wirtschaftliche Wiedererhebung ist;

in Erwägung, dass die Struktur der kapitalistischen
Gesellschaft einer gerechten Verteilung der Rohstoffe
im Wege steht, wie auch jeder wirtschaftlichen Regelung,

die allen Menschen ohne Ausnahme gestatten würde,

die ihnen in der Weltgemeinschaft zugewiesene Rolle
zu erfüllen;

in Erwägung, dass es infolgedessen Pflicht der
organisierten Arbeiterklasse ist, ohne Unterlass darauf
hinzuarbeiten, dass die heutige unorganisierte Gesellschaft

verschwinde und ersetzt werde durch eine rationelle

Organisation der Produktion, ihrer Verteilung,
überhaupt der gegenseitigen Beziehungen der Völker;

in fernerer Erwägung, dass es aber schon jetzt eine
hohe Pflicht der Menschlichkeit ist, für eine gleichmäs-
sige Verteilung aller verfügbaren Rohstoffe in der gan
zen Welt zu sorgen, und dass diese Verteilung nur durch
eine internationale Verständigung herbeigeführt werden

kann durch die Bemühungen der Gewerkschafts-
Internationale;

in endlicher Erwägung, dass unter den gegenwärtigen

wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen das
Internationale Arbeitsamt des Völkerbundes der am
besten geeignete internationale Organismus ist, um die
internationale Verständigung über die Rohstoffverteilung
herbeizuführen,

beauftragt der Kongress das Bureau des Internationalen

Gewerkschaftsbundes, in kürzester Frist einen
Plan für die Errichtung einer internationalen
Rohstoffverteilungsstolle auszuarbeiten. Dieser Plan ist dem
Internationalen Arbeitsamt zur baldigsten Durchfüh-
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rung zu überreichen. Damit aber die Rohstoffverteilung
nach Billigkeit und Gerechtigkeit und unter Berücksichtigung

der gegenwärtigen und künftigen wirtschaftlichen

Lebensbedingungen der Völker und Länder
organisiert werden kann, ist es notwendig, dass es allen
Völkern und Ländern freigestellt wird, sich dem Völkerbund

anzuschliessen.»
Zur Frage des Pazifismus gelangte eine EntSchliessung

in nachfolgender Kommissionsfassung zur
Annahme :

«Der Internationale Gewerkschaftskongress stellt
fest, dass die Bekämpfung aller Kriege durch die
international organisierte Arbeiterschaft nicht mit dem
Pazifismus der kapitalistischen Bourgeoisie zu verwechseln
ist. Er brandmarkt als Heuchelei und verurteilt ebenso
alle Kriegsunternehmen, deren Ziel ist, den Völkern
gegen ihren Willen neue politische oder wirtschaftliche
Formen aufzuzwingen.

Die Arbeiter verlangen den endgültigen und
vollständigen Frieden unter allen Völkern und lehnen es ab,
sich nochmals verführen zu lassen unter dem Vorwand,
sich schlagen zu müssen für den letzten oder vorletzten
Krieg.»

Zur Valutafrage.
Die nachfolgende Resolution wurde gegen die Stimmen

von Norwegen, Italien und Kanada angenommen.
Nur gegen den die Annullierung der Kriegsschulden
betreffenden Absatz stimmten Belgien und Kanada, während

die englische Delegation sich hierbei der Stimme
enthielt.

«In Erwägung, dass die Wirkungen der Valutakrise
nicht nur verheerend sind für die vom Kriege betroffenen

Länder, sondern auch die am meisten begünstig
ten Länder stark bedrohten durch die Paralysierung- des
internationalen AustauschVerkehrs und in deren Gefolge
entstehende industrielle Krisen, unter denen die Arbeiter

leiden,
weist der Internationale Gewerkschaftskongress

darauf hin, dass ein solcher Zustand nicht andauern
kann, ohne den Umlauf der Rohstoffe und Fertigfabrikate,

die Nahrungsversorgung* der Länder, den Wiederaufbau

des durch den Krieg Zerstörten zum Stillstand
zu bringen,

dass dieser Zustand des Bankrotts, in dem sich
tatsächlich viele Länder befinden, begleitet ist von
ungewöhnlicher Prosperität der Finanzinstitute, welche die
entsetzlichen Folgen des kapitalistischen Systems
aufzeigt, das die Börsenspekulationen, die unerlaubte
Tiefhaltung der Valuta, die unbegründet hohen Preise der
Lebens- und Gebrauchsmittel begünstigt und so für die
wachsende Hungersnot der Völker verantwortlich ist.

Demgemäss erklärt der Kongress, dass die Lösung
der internationalen Finanzproblcme mit der wirtschaftlichen

Aktivität und der solidarischen Existenz der Völker
unlösbar verbunden ist,
empfiehlt der Kongress die allgemeine Annullierung

der internationalen Schulden, die aus dem Kriege
resultierten, als eines der radikalsten Mittel, die
anzuwenden sind, um fortan den Wirkungen der Valutakrise
entgegenzuwirken;

nationale und, überall, wo dies möglich ist,
internationale Massnahmen sollten ergriffen werden, um die
masslosen Emissionen zu verhindern und einen anormalen

Goklumlauf einzuschränken; die hierzu erforderlichen

Mittel wären durch Unterdrückung unnötiger
Ausgaben, besonders für militärische Zwecke, zu
beschaffen, wie auch durch beträchtliche Vermögenssteuern.

Der Kongress legt jedoch das Hauptgewicht auf
internationale Massnahmen, ohne die die Versuche der
einzelnen Länder vergeblich bleiben müssen, und ohne
welche auch die grösste Zahl der Nationen selbst nicht

zu wirken vermag. Diese internationalen Massnahmen
müssen weitergehen als dio Neueröffnung von
Handelskrediten. Sie können nur durchgeführt werden, indem
dem Völkerbunde oder einer diesem unterstehenden
Organisation die Ausgabe einer internationalen Anleihe,
sichergestellt durch die wirklichen Reichtümer und
Hilfsquellen aller Völker ohne Ausnahme, übertragen
wird. Ihr Ertrag würde unter der Kontrolle des Völkerbundes

den verschiedenen Ländern zugeteilt werden,
entsprechend ihren Bedürfnissen, um zur Hebung ihrer
Finanzlage und zum Zwecke ihres Wiederaufbaues und der
Belebung ihrer Produktion, unter Ausschluss jeder
andern Aufgabe, verwendet zu werden. Der Kongress
betont besonders, dass diese Massnahmen keineswegs
militärischen Zwecken dienen müssen, damit alle Anstrengungen

der Völker auf den allgemeinen Frieden
hingerichtet seien.

Der Kongress erklärt, dass diese Massnahmen,
deren Verwirklichung sich auf eine gewisse Frist
vorteilen wird, nicht unabhängig von den übrigen
Forderungen der Arbeiterinternationalc betreffs der Produktion,

dor Verteilung der Rohstoffe und der Kontrolle des
Transportwesens, erfolgen dürfen. Sie müssen ebenso
wie diese letzteren zu einer Solidarisiorung aller Völker
für den Wiederaufbau der Welt durch die Arbeit
führen.»

Die Sozialisierung.
Die Annahme der folgenden Entschliessung erfolgte

einstimmig:
«Dor am 22. November und den folgenden Tagen in

London versammelte Internationale Gewerkschaftskongress
verurteilt die kapitalistische Produktionsweise, die

die Allgemeinheit schädigt und nur Einzelpersonen
Vorteile bringt.

Mit Rücksicht auf die grosse Teuerung, die die
materielle Lage der Arbeiterschaft noch weiter herabdrückt
und anderseits auf die aussergewöhnlichen Gewinne der
grosskapitalistischen Unternehmen, in weiterer
Berücksichtigung des in fast allen Ländern herrschenden Mangels

an den notwendigsten Bedarfsartikeln, dem gegenüber
die kapitalistischen Unternehmen absichtlich die

Produktion einschränken, um durch erhöhte Preise ihre
Ucbcrgewinne einzuheimsen, erklärt der Kongress, dass
die Arbeiter nicht gewillt sind, für die Interessen und
die Erhöhung des Reichtums und der Macht einer kleinen

Kapitalistenschar zu produzieren.
Der Kongress weist darauf hin, dass dieser Zustand

die Arbeiter aufs engste berührt und ihnen das Recht
wie die Pflicht auferlegt, sich darüber klar zu werden,
dass eine möglichst grosse Menge der Bedarfsgegenstände

der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden
muss, dass diese unerlässliche Produktionserhöhung
jedoch nur in einem neuen Produktions- und Wirtschaftssystem

verwirklicht werden kann, in dem die Arbeit der
Schaffenden auch direkt den Interessen der Gesamtheit
dienstbar gemacht wird, der Unternehmerprofit aufhört
und die Kapitalisten nicht mehr die Macht haben, diese
Bestrebungen zum Nutzen ihrer egoistischen Interessen
zu hemmen.

Diese Besserung dor materiellen und moralischen
Lebenslage der Arbeiterklasse ist nur möglich, wenn dieses

neue System verwirklicht wird.
Der Kongress fordert daher im Interesse der

Gesamtheit die Sozialisierung- des Grund und Bodens und
der Produktionsmittel.

Er hält es für erforderlich, dass sofort die Sozialisierung

dor Bodenschätze (Kohle, Erze, Salz, Phosphate
usw.) und aller Transportmittel, wie überhaupt all
derjenigen Produktionszweige begonnen wird, deren
Sozialisierung dem Proletariat des betreffenden Landes
durchführbar erscheint.
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Diese Umstellung darf jedoch nicht in der Weise
vorgenommen werden, dass dem kapitalistischen Staat
die Kontrolle dieser Industrien übertragen wird, sondern
in aktiver Beteiligung der Gesamtheit an der Kontrolle
durch die Gewerkschaftsorganisationen und ihre
Beauftragten.

Der Kongress fordert ausserdem, dass für die noch
nicht sozialisierten Industriezweige diese Umstellung
vorbereitet und betrieben werden muss durch das Mit-
bestimmungs- und Kontrollrecht, das den organisierten
Arbeitern im Unternehmen zu sichern ist.

Der Kongress fordert die x\rbeiter der ganzen Welt
auf, ihre ganze wirtschaftliche und politische Macht im
Einvernehmen mit den tätigen Genossen ihrer verschiedenen

Organisationen zur Erreichung- dieses Zieles
einzusetzen.

Er beauftragt das Bureau der Gewerkschaftsinternationale,

sich mit den internationalen Berufssekretariaten
der Bergarbeiter, Seeleute und übrigen Transportarbeiter

in Verbindung zu setzen, um das erstrebte Ziel
mit allen zu Gebote stehenden Mitteln sobald als möglich

zu erreichen.»

Die Antwort au Moskau.
Gegen die Stimme von Norwegen und unter

Stimmenthaltung von Italien, dessen Vertreter erklärt, der
Resolution nicht zustimmen zu können, weil das als eine
Billigung der Kriegspolitik einiger Gewerkschaftszentralen

aufgefasst werden könnte, wird die folgende
Resolution angenommen:

«Der Ausserordentliche Kongress des Internationalen
Gewerkschaftsbundes, auf dessen Tagung in London

26,000,000 organisierte Arbeiter in 18 Ländern vertreten
sind,

nimmt Kenntnis von den erneuten Angriffen und
Verleumdungen, die gegen diesen Kongress von den Führern

der Dritten Internationale gerichtet wurden,
Verleumdungen und Anwürfe, wie sie keineswegs als
angemessene Erörterungsformen unter freien und kultivierten

Menschen angesehen werden können.
Der Kongress bemerkt, dass das jüngste Manifest

einerseits die Unterschriften von Lenin, Zinowjew,
Radek, Bela Khun u. a., anderseits aber auch die von
Tomsky, Losowsky, Kosmer und Chabline trägt, die
entgegen den Tatsachen behaupten, dass sie einen
Internationalen Gewerkschaftsbund vertreten.

Der Kongress bemerkt ferner, dass die Unterzeichner
dieses Manifestes ihre Kriegserklärung in dem Satze

zusammenfassen, dass die syndikalistische Moskauer
Internationale die «gelbe» Amsterdamer Internationale
zertrümmern werde.

Der Kongress nimmt mit Rücksicht auf die tatsächliche

Lage der Dinge an, dass diese Angriffe nicht von
dem Proletariat Russlands herrühren, dass man dieses
daher auch in keiner Weise dafür verantwortlich
machen darf.

Weiter betont der Kongress, dass diese verleumderischen

Kritiken und diese Kriegserklärungen entweder
nur die völlige Unwissenheit über die Zusammensetzung
und die Tätigkeit des Internationalen Gewerkschaftsbundes

dartun oder aber den Willen beweisen, die
Arbeiterorganisationen aller Länder zu vernichten.

Der Kongress weist mit allem Nachdruck die gegen
ihn und die internationale Arbeiterbewegung gerichteten

Verleumdungen zurück.
Indem der Internationale Gewerkschaftsbund sich

gegen alle diese Verleumdungen wendet, erklärt er, dass
er sich weder spalten noch vernichten lassen wird.

Er sichert den angeschlossenen Zentralverbänden
volle Autonomie und Bewegungsfreiheit zu, aber er
verlangt von ihnen auch, allen Aufforderungen aussenstc-
hendor Körperschaften, ihre Sonderbestrebungen in der

Gewcrkschaftsinternationale zu unterstützen, die
Gefolgschaft zu versagen.

Der Kongress bestätigt, dass der Internationale
Gewerkschaftsbund und seine Zentralverbände aller Länder

ihre Tätigkeit auf die Umgestaltung der Gesellschaft
und die Beseitigung des kapitalistischen Ausbeutungs-
systems richten. Dies geschieht unter voller Berücksichtigung

der Lebensgewohnheiten, der Ueberlieferungoii
und der tatsächlichen Lage in jedem Lande.

Aus diesen Gründon erinnert der Kongress an die
Tatsache, dass die gewerkschaftliche Internationale sieb
wider die Regierungen gekehrt hat, die die Gegenrevolution

unterstützen und elie militärischen Unternehmungen
gegen die bereits auf dem Wege zur Freiheit

vorwärts marschierenden Völker begünstigen.
Trotz diesen Verleumdungen und ihren Verbreitern

richtet der Kongress seinen Appell an das Proletariat
Itusslands sowie an alle andern Arbeiter, die über die
Ziele des Internationalen Gewerkschaftsbundes irregeführt

wurden:
Der Kongress erklärt hiermit seine volle Solidarität

und Sympathie mit ihren Leiden und revolutionären
Bestrebungen. Er ladet sie ein, sich dem Internationalen
Gowerksehaftsbunde anzuschliessen und durch ihre
Kampfkraft die des übrigen Proletariats zu stärken und
so der gesellschaftlichen Reaktion eine geschlossene
Kampffront gegenüberzustellen.»

Die Besetzung des Ruhrgebiets.
Nach Entgegennahme dos Berichts Jouhaux' wurde

die vorgelegte Resolution einstimmig angenommen:
«Der vom 22. bis 27. November in London tagende

ausserordentliche Internationale Gewerkschaftskongress
erhebt nach Kenntnisnahme des Berichts der vom
Internationalen Gowerksehaftsbunde in das Ruhrgebiet
entsandten Untersuchungskommission energischen Protest
gegen die angedrohte Besetzung dieses Gebiets durch die
Truppen der Entente.

Der Kongress stellt fest, dass eine derartige
Massnahme ein nicht zu rechtfertigender Gewaltakt sein
würde, eine Vergewaltigung der getroffenen Abkommen,
eine Vergewaltigung der Freiheit und der Bestrebungen
der Arbeixor zur Sozialisiorung der Bodenschätze, ein
Schlag des internationalen Kapitalismus gegen die
Arbeiterbevölkerung.

In der Ueberzeugung, dass die Besetzung des
Ruhrgebiets verhängnisvolle Folgen haben und der Reaktion
und dem Militarismus zugute kommen würde, dass sie
den Gefahren, welche die Welt bedrohen, noch neue
hinzufügen und ein unübersteigbaros Hindernis bilden würde

für die Wiederaufnahme der normalen Verbindungen
zwischen den Völkern, erklärt der Kongress, dass die
organisierten Arbeiter bereit sind, sich mit allen Mitteln
einer derartigen Massnahme zu widersetzen und zu
verhindern, dass die Arbeiter des Ruhrgebiets einer
militärischen Unterjochung unterworfen werden.

Der Kongress erklärt, dass die Kohlenfrage nicht
durch militärische Gewaltakte, sondern nur durch eine
internationale Organisation der Produktion und der
Verteilung aller Brennmaterialien gelöst werden kann, wie
sie bereits der Internationale Bergarbeiterkongress in
Genf gefordert hat.

Der Kongress erklärt, dass ganz im besonderen die
Produktion im Ruhrgebiet unbestreitbar abhängig ist
von einer guten Lebensmittelversorgung der
Grubenarbeiter.

In Erwägung, dass die Bergleute die in Spa
eingegangenen Verpflichtungen voll erfüllt haben, verlangt
der Kongress auch für sie die Erfüllung der Versprechen,

welche ihnen als Gegenleistung gemacht worden
sind. Er weist hin auf die ernste Lage, in der die
arbeitende Bevölkerung des Ruhrgebiets sieh befindet, auf
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das Elend, das die Jugend mit dem Tod bedroht, und
verlangt, dass Massnahmen zur Beseitigung dieses
entsetzlichen Zustandes getroffen werden.

Der Kongress erklärt schliesslich, dass die
Wiederherstellung der durch den Krieg zerstörten Gruben nur
das Werk freier, von dem gleichen Willen zur Freiheit
und zum Frieden beseelter Arbeiter sein kann.»

Wie oben angedeutet, messen wir den Erschliessungen

über die Valutafrage und die Frage der
Rohstoffversorgung keine grosse Bedeutung bei, weil sich in
den letzten zwei Jahren genugsam feststellen liess, dass
sieh hier die Interessen der verschiedenen Imperialismen

kreuzen und ein aktives Eingreifen der internationalen
Gewerkschaften ziemlich ausgeschlossen ist.

Um so wichtiger sind die Eichtlinien für die 48stun-
denwoche. gegen den Krieg, gegen die Besetzung des
Ruhrgebiets, gegen dio Sprengungsmanöver der Sovie-
tisten und das Bekenntnis für die Sozialisierung. Lasst
uns mit aller Energie im Sinne dieser Entschliessungcn
wirken, so verwirklichen wir am besten unsere eigenen
Ziele und die des Weltproletariats.

Abrechnung über die Sammlung

für die Opfer des Landessireiks 1918.

Nachdem am 15. Dezember 1920 die letzte Zahlung
von Unterstützung an Opfer -los Landesstreiks vom
Jahre 1918 erfolgte, kann die Rechnung über die Sammlung

und die lange Beihe von Prozessunterstüfzungen
endlich als abgeschlossen betrachtet werden. Während
mehr als zwei Jahren hat ein Prozess den andern abgelöst,

und in dem Masse, wie die Prozesse ihre Erledigung

fanden, wurden während dieser Zeit Ansprüche an
die Sammlung gestellt.

Die nebenstehende Rechnung betrifft nur die vom
Gewerkschaftsbund durchgeführte Sammlung. Nebst-
dem sammelten die Eisenbahner für ihre eigenen Opfer,
auch die Arbeiterunionen Basel. Chaux-de-Fonds und
Zürich sammelten von sich aus, ohne die Gelder an die
allgemeine Sammlung abzuliefern. Deren Mitglieder
gingen daher, soweit nicht festgestellt wurde, dass dio
botreffende Gewerkschaft an die Sammlung des
Gewerkschaftsbundes direkt beigetragen hatte, jeder Unterstützung

durch diese verlustig.
Die Sammlung war kaum recht im Gange, so

verzehrte der grosse Prozess gegen das Oltener Aktionskomitee

die Gelder fast in dem Masse wie sie eingingen,
um schliesslich beinahe die Hälfte des Ertrages in
Anspruch zu nehmen. Dom grosson Prozess schlössen "sich
— wie aus der Zusammenstellung ersichtlich ist — in
48 verschiedenen Orten 82 grössere und kleinere Prozesse

an, deren Kosten ganz oder zum Teil übernommen
wurden, wobei die Prozesse der Eisenbahner nicht
mitgerechnet sind. Der letzte Prozess, d. h. die in der
Folge zu leistenden Zahlungen dor Verurteilten, konnten
erst im Dezember 1920 ihre Erledigung finden. Grossem
Umfang. hatten die Prozesse im Kanton Solothurn an
genommen, wo rund 120 Angeklagte vor die Gerichte
gezogen wurden und deren Hauptangeklagter seine
Strafe erst mit Oktober 1920 abgesessen hatte.

Nach dem grossen Prozess im Frühjahr 1919 stellte
sich bald die Notwendigkeit heraus, die Unterstützung
aus der Sammlung auf die Bezahlung von Lohnausfall
bei Haft, Bussen, Gerichts- und Verteidigerkosten zu
beschränken sowie auf Gerichtsfälle, die ausschliesslich
auf den Landesstreik zurückzuführen waren. Denn es
gingen gleichzeitig Gesuche ein um Unterstützung von
militärgerichtlich wegen Vergehen im Militärdienst

Verurteilten, Urteile, die mit dem Landesstreik nichts
zu tun hatten. Mit wenigen Ausnahmen zu Beginn der
Unterstützungsaktion wurden auch alle Massregelungs-
fälle an die Verbände gewiesen. Dio Regelung der
Kosten der Eisenbahnerorganisationen für Gerichtsfälle,
Kosten, die wegen Mangels an Mitteln nicht aus der
Sammlung bestritten werden konnten, musste auf die
Schlussabreehnung verschoben werden.

Die Prüfung der eingehenden Gesuche, die mit
jedem Prozessfall verbundene Korrespondenz, teils zur
Vermittlung von Verteidigern, zur Herbeischaf Eung der
nötigen Belege, Organisationsausweise, Zahlungen usw.
nahmen im Jahre 1919 einen solchen Umfang an, dass
eine Arbeitskraft zu deren Bewältigung kaum
ausreichte.

Dio Gelder zur Unterstützung der Opfer des
Landesstreiks gingen zur Neige im Momente des Ausbruchs
des Bauarbeitorstrciks im Frühjahr 1920. Die Arbeiterschaft

sollte für die Bauarbeiter einen Taglohn abliefern,

und so konnte von einer zwedten Sammlung für
die Opfer des Landesstreiks keine Rede sein. Der
Gewerkschaftsbund leistete daher auf Rechnung der Sache
die nötigen Vorschüsse. Partei und Gewerkschaftsbund
werden nun als gemeinsame Träger und «Erben» des
Oltener Aktionskomitees für Deckung der Summen und
Verteilung der Lasten zu sorgen haben. Damit erst
wird die ietzte Kruste von der Narbe fallen.

Ergebnis der freiwilligen Sammlung
(nach Verbänden zusammengestellt).

Einnahmen.
Bauarbeiter Fr. 924.20
Bekleidungsarbeiter » 389.85
Buchbinder » 380.—
Eisenbahner » 21,226.65
Gemeinde- und Staatsarbeiter » 4,404.40
Handels-, Transport- und Lebensmittelarb. » 4,514.70
Heizer und Maschinisten » 592.50
Holzarbeiter » 2,041.20
Hutarbeiter » 129.20
Lederarbeiter » 1,025.65
Lithographen » 489.—
Maler und Gipser » 995.45
Metall- und Uhrenarbeiter » 13,716.35
Papier- u. Hilfsarbeiter im graph. Gewerbe » 592.45
Stein- und Tonarbeiter » 412.20
Textilarbeiter » 2,685.50
Typographen » 1,871.40
Zahntechniker » 120.—
Zimmerleute » 401.60

Gewerkschaftsverbände Fr. 56,912.30
Sozialdemokratische Partei der Schweiz » 14,159.45
Italienische Sozialisten in der Schweiz » 252.—
Durch Arbeitersekretariate der Unionen und

Gewerkschaftskartelle » 932.—
Diverse und Ungenannte sowie ohne

Angabe der Organisation abgeliefert » 8,776.35

Ergebnis der Sammlung Fr. 81,032.10

Ausgaben.
Ausbezahlte Unterstützungen, laut nachfolgender

Zusammenstellung
Gebühren, Drucksachen und Unkosten für

die Durchführung der Sammlung und die
Erledigung der Unterstützungsfälle

Defizit
Bern, den 31. Dezember 1920.

Fr. 87,767.55

» 431.45

Fr. 88,f9"9^
» 7,166.90

Fr. 81,032.10
Der Kassier: J. Degen.
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